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ANLAGE 7: BEIBRIEF ZUR ZIFFER 9.3 UND 9.9 DES LIEFERANTENRAHMENVERTRAGS 
 
 
Ergänzend zu Ziffer 9.3 und 9.9 des gültigen Lieferantenrahmenvertrages (Basis Verbändemuster BDEW mit 
der Bundesnetzagentur konsultiert) vereinbaren die Vertragspartner zur Konkretisierung folgende 
Regelungen zur Netzentgeltanpassung: 
 
(1) Die Netznutzungsentgelte sowie die Entgelte für Messung, Messstellenbetrieb und Abrechnung, 

werden bis zu dem Zeitpunkt, zu dem diese erstmalig nach Abs. (5) zu bilden sind, in der für den 
jeweiligen Zeitraum durch die Regulierungsbehörde nach §23a EnWG und den sonstigen 
Bestimmungen des EnWG und der StromNEV genehmigten bzw. festgesetzten Höhe erhoben. §21b 
EnWG bleibt unberührt. Eine Anpassung der Netznutzungsentgelte wegen einer Erhöhung der 
Kostenwälzungssätze vorgelagerter Netzbetreiber erfolgt nach Maßgabe des §23a Abs. 2 Satz 2 EnWG. 

 
(2) Änderungen der Entgelte im Sinne von Abs. (1) werden zu dem Zeitpunkt, auf den die 

Regulierungsbehörde dem Netzbetreiber bzw. dem vorgelagerten Netzbetreiber die Genehmigung 
erteilt hat, wirksam. Stellt der Netzbetreiber einen Antrag auf Genehmigung der Entgelte, wird er die 
Tatsache der Antragstellung, die Höhe des beantragten Netznutzungsentgeltes und den Zeitpunkt, auf 
den er das Netznutzungsentgelt beantragt hat, unverzüglich auf seiner Internetseite bekannt geben 
und dem Lieferanten in Textform mitteilen. Unterbleibt die Mitteilung an den Lieferanten aus Gründen, 
die der Netzbetreiber zu vertreten hat, haftet er dem Lieferanten für kausal auf diesen Umstand 
zurückzuführende Schäden nur, wenn ihm Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fallen. 

 
(3) Der Netzbetreiber wird den Lieferanten nach Erteilung der Genehmigung bzw. der Festsetzung neuer 

Netznutzungsentgelte unverzüglich in Textform informieren und ihm dabei den Zeitpunkt ihres 
Geltungsbeginns mitteilen. Dies gilt auch bei einer Anpassung der Netznutzungsentgelte wegen einer 
Erhöhung der Kostenwälzungssätze vorgelagerter Netzbetreiber nach Maßgabe des §23a Abs. 2 S. 2 
EnWG.  

 
(4) Für den Fall, dass gegen die nach Abs. (1) genehmigten Entgelte im Rahmen gerichtlichen Verfahren 

Rechtsmittel eingelegt werden oder anhängig sind (z. B. durch den Netzbetreiber, vorgelagerten 
Netzbetreiber - hinsichtlich ihrer Entgelte - oder Dritte), ist zwischen den Parteien abschließend das in 
Umsetzung der rechts- bzw. bestandskräftigen Entscheidung über das Rechtsmittel zulässige Entgelt 
maßgeblich. Bis zur Umsetzung der bestands- bzw. rechtskräftigen Entscheidung über das 
Rechtsmittel erfolgt die Abrechnung der Netznutzung auf der Grundlage des genehmigten, 
festgesetzten oder gegebenenfalls vorläufigen Entgeltes. Dies kann dazu führen, dass Entgelte für 
vorangegangene Zeiträume - gegebenenfalls nach Beendigung des Vertrages oder der Belieferung der 
jeweiligen Entnahmestellen durch den Lieferanten - nachgefordert oder zurückgezahlt werden 
müssen. Um Lieferant und Netzbetreiber eine Risikoabschätzung und ggf. die Bildung von 
Rückstellungen zu ermöglichen, werden sich die Parteien wechselseitig mitteilen, in welcher Höhe das 
Netznutzungsentgelt im Rahmen von Rechtsmitteln streitig ist.  
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(5) Ab dem Zeitpunkt, zu dem erstmalig die Netznutzungsentgelte nach den Vorgaben der 
Anreizregulierungsverordnung zu bilden sind, berechnet der Netzbetreiber für die Netznutzung 
Netznutzungsentgelte in der jeweils auf seinen Internetseiten veröffentlichten Höhe. Der 
Netzbetreiber bildet die Netznutzungsentgelte nach den gesetzlichen und aufgrund Gesetzes 
erlassenen Vorgaben, insbesondere dem EnWG und der ARegV in Verbindung mit der StromNEV. Der 
Netzbetreiber wird dem Lieferanten die neuen Netznutzungsentgelte und den Zeitpunkt ihres 
Geltungsbeginns unverzüglich, spätestens jedoch zeitgleich mit ihrer Veröffentlichung, in Textform 
mitteilen. 

 
(6) Ist dem Netzbetreiber eine Netzentgeltbildung nach Abs. (5) nicht möglich (etwa weil die zuständige 

Regulierungsbehörde noch keine Erlösobergrenze bestimmt hat oder die Netznutzungsentgelte des 
vorgelagerten Netzbetreibers noch nicht vorliegen), wird der Netzbetreiber die Netznutzung – ggf. 
vorläufig – auf Grundlage der auf seinen Internetseiten veröffentlichten Netznutzungsentgelte 
abrechnen (vorläufiges Netznutzungsentgelt). Über diese Vorgehensweise wird der Netzbetreiber den 
Lieferanten unverzüglich in Textform informieren. Sobald dem Netzbetreiber die Bildung der 
Netznutzungsentgelte nach Abs. (5) möglich ist, gelten für den jeweiligen Zeitraum die daraufhin 
veröffentlichten Netznutzungsentgelte. Etwaige Differenzen zu den zunächst als vorläufiges 
Netznutzungsentgelt erhobenen Netznutzungsentgelten wird er, soweit eine Berücksichtigung bei der 
Bemessung künftig zu zahlender Entgelte (z. B. im Rahmen des Regulierungskontos) nicht möglich 
sein sollte, im Rahmen der nächsten Netznutzungsabrechnung an den Lieferanten auskehren bzw. von 
diesem nachfordern. 

 
(7) Für den Fall, dass gegen die für die Entgelte nach Abs. (5) maßgebliche, von der Regulierungsbehörde 

festgesetzte Erlösobergrenze im Rahmen von gerichtlichen Verfahren Rechtsmittel eingelegt werden 
oder anhängig sind (z. B. durch den Netzbetreiber oder Dritte) und die sich aufgrund einer späteren 
Änderung der Erlösobergrenze ergebenden Differenzen zu den veröffentlichten Entgelten nicht (etwa 
im Rahmen des Regulierungskontos) bei der Bemessung künftig zu zahlender Entgelte 
Berücksichtigung finden können, ist zwischen den Parteien das vom Netzbetreiber auf Grundlage der 
rechts- bzw. bestandskräftig festgesetzten Erlösobergrenze gebildete und auf seinen Internetseiten 
veröffentlichte Netznutzungsentgelt rückwirkend maßgeblich. Dies kann dazu führen, dass Entgelte für 
vorangegangene Zeiträume - gegebenenfalls nach Beendigung des Vertrages oder der Belieferung der 
jeweiligen Entnahmestellen durch den Lieferanten - nachgefordert oder zurückgezahlt werden 
müssen. Um Lieferant und Netzbetreiber eine Risikoabschätzung und ggf. die Bildung von 
Rückstellungen zu ermöglichen, werden sich die Parteien wechselseitig mitteilen, in welcher Höhe die 
Erlösobergrenze im Rahmen von Rechtsmitteln streitig ist. Der Netzbetreiber wird dem Lieferanten bei 
von ihm geführten Verfahren weiter mitteilen, welche Auswirkungen dieses auf das vom 
Netzbetreiber zu bildende Netznutzungsentgelt hat.  

 
(8) Abs. (7) gilt entsprechend bei Rechtsmitteln gegen die Erlösobergrenze von dem Netz des 

Netzbetreibers vorgelagerten Netzbetreiber, sofern diese eine rückwirkende Änderung der Entgelte 
des vorgelagerten Netzbetreibers zur Folge hat. 

 
(9) Rück- oder Nachzahlungen nach den vorstehenden Absätzen sind mit dem für den jeweiligen 

Zeitraum maßgeblichen Basiszinssatz gem. §247 BGB zu verzinsen. 
 
(10) Über vorstehende Absätze soll eine etwaige Anwendbarkeit des §315 BGB nicht ausgeschlossen 

werden. 
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(11) Für andere Leistungen nach diesem Vertrag, die nicht der Genehmigung oder Festlegung durch die 
Regulierungsbehörde gemäß § 23a, § 21a EnWG bzw. der Anreizregulierungsverordnung unterliegen, 
zahlt der Lieferant dem Netzbetreiber die vom Netzbetreiber nach billigem Ermessen gemäß § 315 
BGB bestimmten und jeweils auf seinen Internetseiten veröffentlichten Preise. Der Netzbetreiber kann 
diese Preise nach billigem Ermessen der Entwicklung der Kosten anpassen, die für die 
Entgeltberechnung maßgeblich sind. Er wird die Änderungen auf seiner Internetseite veröffentlichen 
und dem Lieferanten mindestens 1 Monat vor Inkrafttreten der Änderungen in Textform mitteilen. 

 
 
............., ..................................   Worms,........................................... 
        
       EWR Netz GmbH 
 
 


